
1. Teilnahme am electronic cash-System 
 der deutschen Kreditwirtschaft 
 Das Unternehmen ist berechtigt, am electronic cash-

System der deutschen Kreditwirtschaft nach Maßga-
be dieser Bedingungen teilzunehmen. Das electronic 
cash-System ermöglicht die bargeldlose Zahlung an 
automatisierten Kassen – electronic cash-Terminals. 
Vertragspartner des Händlers im Zusammenhang mit 
der Autorisierung jeder einzelnen Zahlungstransakti-
on ist das jeweilige kartenausgebende Kreditinstitut 
(siehe 5.). Die Gesamtheit der am electronic cash-Sys-
tem teilnehmenden Kreditinstitute wird im folgenden 
als Kreditwirtschaft bezeichnet. 

2. Kartenakzeptanz
 An den electronic-cash-Terminals des Unternehmens 

sind die von Kreditinstituten (kartenausgebende Insti-
tute) emittierten Debitkarten, die mit einem electronic 
cash-Zeichen gemäß Kap. 2.5 des Technischen An-
hangs versehen sind, zu Barzahlungspreisen und –be-
dingungen zu akzeptieren. Soweit die Kreditwirtschaft 
mit in anderen Staaten ansässigen Betreibern oder 
Teilnehmern garantierter und PIN gestützter Debit-
kartensysteme (Kooperationspartner) entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen getroffen hat, ist das 
Unternehmen verpflichtet, auch die im System eines 
Kooperationspartners von einem Kreditinstitut ausge-
gebenen Debitkarten für die bargeldlose Zahlung 
an electronic cash-Terminals zu den im electronic 
cash System geltenden Bedingungen zu akzeptieren. 
Der Netzbetreiber wird das Unternehmen über die 
Debitkarten der Kooperationspartner, die im Rahmen 
des electronic cash-Systems zu akzeptieren sind, un-
terrichten und diese bei der technischen Abwicklung 
im Rahmen des electronic cash-Systems berücksich-
tigen. Die Akzeptanz von Karten weiterer Systeme an 
electronic cash-Terminals ist hiervon nicht berührt, 
soweit sie die ordnungsgemäße Verarbeitung der 
im electronic cash-System zu akzeptierenden Karten 
nicht beeinträchtigt. 

3.  Anschluss des Unternehmens an 
 das Betreibernetz eines Netzbetreibers 
 Die Teilnahme des Unternehmens am electronic 

cash-System setzt, sofern das Unternehmen nicht 
selbst die Aufgabe des Netzbetreibers übernimmt, 
den Anschluss an ein Betreibernetz auf der Grundla-
ge einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem 
Unternehmen und einem Netzbetreiber voraus. Auf-
gabe des Betreibernetzes ist, die electronic cash-Ter-
minals mit den Autorisierungssystemen der Kreditwirt-
schaft, in denen die electronic cash-Umsätze geneh-
migt werden, zu verbinden. Der Netzbetreiber ist für 
die Aufstellung der electronic cash-Terminals, deren 
Anschluss an den Betreiberrechner sowie deren tech-
nische Betreuung einschließlich der Einbringung von 
kryptographischen Schlüsseln bzw. der Durchleitung 
von kryptographischen Schlüsseln im Rahmen des 
Verfahrens zur Online-Personalisierung von Terminal-
Hardewaresicherheitsmodulen (OPT-Verfahren) ver-

antwortlich. Der Netzbetreiber hat sicherzustellen, 
dass das Betreibernetz die von der Kreditwirtschaft 
vorgegebenen Sicherheitsanforderungen erfüllt. 

4.  Austausch von für den Terminalbetrieb 
 erforderlichen kryptographischen Schlüsseln 
 Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des electronic 

cash-Systems besteht die Notwendigkeit die krypto-
graphischen Schlüssel in regelmäßigen Abständen 
oder anlassbezogen auszutauschen. Die für den Be-
trieb des Terminals erforderlichen kryptographischen 
Schlüssel werden von der Kreditwirtschaft erstellt. Das 
Unternehmen ist verpflichtet, diese kryptographischen 
Schlüssel, so wie sie von der Kreditwirtschaft bereitge-
stellt werden, abzunehmen. Dies erfolgt über den 
Netzbetreiber. Sofern für die Einbringung das OPT-Ver-
fahren Verwendung findet schließt das Unternehmen 
hierzu eine entsprechende Vereinbarung mit einem 
von ihm gewählten Kreditinstitut (Terminalbank) oder 
mit einem von diesem beauftragten Netzbetreiber . 

5.  Umsatzautorisierung durch 
 das kartenausgebende Kreditinstitut 
 Das kartenausgebende Institut, das dem electronic 

cash-System angeschlossen ist, gibt mit der positi-
ven Autorisierung des Umsatzes die Erklärung ab, 
dass es die Forderung in Höhe des am electronic 
cash-Terminal autorisierten Betrages (electronic cash-
Umsatz) begleicht. Akzeptiert das Unternehmen an 
seinem electronic cash-Terminal die im System eines 
Kooperationspartners von einem Kreditinstitut aus-
gegebene Debitkarte, so gibt das kartenausgeben-
de Kreditinstitut im System des Kooperationspartners 
mit der positiven Autorisierung des Umsatzes die 
Erklärung ab, dass es die Forderung in Höhe des 
am electronic cash-Terminal autorisierten Betrages 
(electronic cash-Umsatz) begleicht. Voraussetzung 
für die Begleichung des electronic cash-Umsatzes ist, 
dass das electronic cash-Terminal gegenüber dem 
Netzbetreiber zugelassen, nach den mit dem Netzbe-
treiber vereinbarten Verfahren betrieben wurde und 
die in Nr. 7 genannten Anforderungen vom Unterneh-
men eingehalten wurden. Ist das kartenausgebende 
Kreditinstitut dem electronic cash-System angeschlos-
sen, ist weiterhin Voraussetzung, dass der electronic 
cash-Umsatz einem Händlerinstitut (Inkassoinstitut) 
innerhalb von 8 Tagen eingereicht wurde. 

 Durch eine Stornierung des electronic cash-Umsatzes 
entfällt die Zahlungsverpflichtung des kartenausge-
benden Instituts. 

 Das angeschlossene Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen ist verpflichtet, der der Kreditwirtschaft 
auf Anforderung, die über den Netzbetreiber geleitet 
wird, näher spezifizierte Unterlagen bezüglich des re-
klamierten electronic cash-Umsatzes (z.B. Belegkopie, 
Händlerjournal) unverzüglich, spätestens aber inner-
halb einer Frist von 10 Tagen nach Erhalt der Anfrage 
zur Verfügung zu stellen. 

Bedingungen für die Teilnahme am electronic cash-System der deutschen Kreditwirtschaft 

Händlerbedingungen



6. Entgelte 
 Für den Betrieb des electronic cash-Systems und die 

Genehmigung der electronic cash-Umsätze in den 
Autorisierungssystemen der Kreditwirtschaft oder im 
Autorisierungssystem eines Kooperationspartners wird 
dem Unternehmen 

• für electronic cash-Umsätze bis 25,56 ‡ jeweils ein Ent-
gelt in Höhe von 0,08 EUR pro Umsatz 

• für electronic cash-Umsätze über 25,56 ‡ jeweils ein Ent-
gelt in Höhe von 0,3 % des electronic cash-Umsatzes 

 berechnet. Für stornierte Umsätze wird kein Entgelt 
erhoben. Bis zum 31.01.2009 wird das dem jeweiligen 
kartenausgebenden Kreditinstitut geschuldete Ent-
gelt für das Unternehmen von dem Netzbetreiber 
ermittelt und über diesen periodisch an die karten-
ausgebenden Institute abgeführt. Ab dem 01.02.2009 
erfolgt die Abrechnung des dem jeweiligen karten-
ausgebenden Kreditinstitut geschuldeten Entgelts 
unmittelbar im Zusammenhang mit dem Einzug des 
electronic cash-Umsatzes. 

7.  Betrieb von Terminals nach Maßgabe 
 der Vorgaben des Technischen Anhangs 
 Das Unternehmen wird die electronic cash-Terminals 

für die nach diesen Bedingungen zugelassenen Kar-
ten (Nr. 2) ausschließlich nach der im beigefügten 
Technischen Anhang formulierten „Betriebsanleitung“ 
betreiben. Die darin enthaltenen Anforderungen sind 
Bestandteil dieser Bedingungen. Um insbesondere 
ein Ausspähen der PIN bei der Eingabe am Terminal 
auszuschließen, sind bei der Aufstellung von Termi-
nals die im beigefügten Technischen Anhang auf-
geführten Sicherheitsanforderungen zu beachten. 
Das Unternehmen hat alles zu unterlassen, was die 
Sicherheit oder den ordnungsgemäßen Ablauf des 
electronic cash-Systems beeinträchtigen könnte. 

8.  Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
 beim Bezahlvorgang 
 Zur Bezahlung an electronic cash-Terminals ist neben 

der Karte die persönliche Geheimzahl (PIN) einzu-
geben. Die PIN darf nur durch den Karteninhaber 
eingegeben werden. 

9.  Zutrittsgewährung 
 Das Unternehmen gewährleistet, dass Beauftragte der 

Kreditwirtschaft auf Wunsch Zutritt zu den electronic 
cash-Terminals erhalten und diese überprüfen können. 

10.  Einzug von electronic-cash-Umsätzen 
 Der Einzug der electronic cash-Umsätze erfolgt auf-

grund gesonderter Vereinbarungen zwischen dem 
Unternehmen und dem gewählten Kreditinstitut und 
ist nicht Gegenstand dieser Bedingungen. Der Netz-
betreiber hat sich bereit erklärt, das Unternehmen 
bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs dadurch 
zu unterstützen, dass er aus den electronic cash- bzw. 
Umsätzen des Unternehmens Lastschriftdateien er-
stellt und diese 
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• entweder dem Unternehmen zur Einreichung bei 
seinem kontoführenden Kreditinstitut bzw. einer von 
diesem benannten Zentralstelle zur Verfügung stellt, 

• die Einreichung beim kontoführenden Kreditinstitut des 
Unternehmens in dessen Auftrag selbst vornimmt, 

• oder nach Abtretung der Forderung durch das Un-
ternehmen seinem kontoführenden Kreditinstitut zur 
Einziehung übergibt. 

11.  Aufbewahrungsfristen 
 Das Unternehmen wird die Journale von electronic 

cash-Terminals, ungeachtet der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen, für mindestens ein Jahr aufbewah-
ren und auf Verlangen dem Inkassoinstitut, über das 
der electronic cash-Umsatz eingezogen wurde, im 
Original zur Verfügung stellen. Einwendungen und 
sonstige Beanstandungen von Karteninhabern nach 
Nr. 2 Satz 1, die das Vertragsverhältnis mit dem Unter-
nehmen betreffen, werden unmittelbar gegenüber 
dem Unternehmen geltend gemacht. 

12. Akzeptanzzeichen 
 Das Unternehmen hat auf das electronic cash-System 

mit einem zur Verfügung gestellten Logo gemäß Kap. 
2.5 des Technischen Anhangs deutlich hinzuweisen. 
Dabei darf das Unternehmen ein Kreditinstitut oder 
eine Kreditinstitutsgruppe werblich nicht herausstellen. 

13. Änderung der Bedingungen 
 Änderungen dieser Bedingungen werden dem Un-

ternehmen schriftlich bekannt gegeben. Ist mit dem 
Unternehmen ein elektronischer Kommunikationsweg 
vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem 
Wege übermittelt werden, wenn die Art der Übermitt-
lung es dem Unternehmen erlaubt, die Änderungen 
in lesbarer Form zu speichern oder auszudrucken. Sie 
gelten als genehmigt, wenn das Unternehmen nicht 
schriftlich oder auf dem vereinbarten elektronischen 
Weg Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird das 
Unternehmen bei der Bekanntgabe der Änderung 
besonders hingewiesen. Das Unternehmen muss den 
Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe der Änderung an sein kontoführendes 
Kreditinstitut absenden. 

14. Rechtswahl, Gerichtsstand und Sprache 
 Diese Bedingungen und ihre Anlagen unterliegen 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Aus-
schließlicher Gerichtsstand für Auseinandersetzun-
gen, die diese Bedingungen betreffen, ist Berlin. Ein 
beklagtes Kreditinstitut und das Unternehmen können 
auch an ihrem Geschäftssitz verklagt werden. Bei 
Übersetzungen ist jeweils die Fassung in deutscher 
Sprache verbindlich. 

Stand 6/2007 
 Anlage: 
 Technischer Anhang zu den Händlerbedingungen 
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